
INFORMATIONEN ÜBER DIE VERSICHERUNG

Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde

Gerne informieren wir Sie über die Identität des Versicherers und den wesentlichen Inhalt 
des Versicherungsvertrags (Artikel 3 des Versicherungsvertragsgesetzes).

Wer sind Ihre Vertragspartner?
Der Risikoträger für die vorliegende Versicherung ist: Helvetia Schweizerische Versiche-
rungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen. Zuständig für diese Versiche-
rung ist: Europäische Reiseversicherung (in den AVB ERV genannt), Zweigniederlassung 
der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG mit Sitz an der St. Alban-
Anlage 56, Postfach, CH-4002 Basel.

Welche Risiken sind versichert und welchen Umfang hat der Versicherungs-
schutz?
Die Ereignisse, bei deren Eintritt die ERV zu einer Leistung verpflichtet ist, ergeben sich 
aus den vorliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

Welche Versicherungsleistungen werden erbracht?
Die Höhe bzw. die Höchstgrenze und die Art der Versicherungsleistungen sind dem 
Versicherungsantrag, der Police oder den vorliegenden AVB zu entnehmen.

Wie hoch ist die geschuldete Prämie?
Details zu der Prämie und den gesetzlichen Abgaben und Gebühren (z.B. eidgenössi-
scher Stempel) sind dem Versicherungsantrag oder der Police bzw. der Prämienrech-
nung zu entnehmen.

Welche weiteren Pflichten haben Sie als Versicherungsnehmer bzw. haben die 
versicherten Personen?
Unter die wesentlichen Pflichten des Versicherungsnehmers und der versicherten Per-
sonen fällt beispielsweise Folgendes:
• Bei Abklärungen der ERV, so z.B. bei Abklärungen im Schadenfall, haben Versiche-

rungsnehmer und versicherte Personen mitzuwirken (Mitwirkungspflicht).
• Im Schadenfall sind die zumutbaren Massnahmen zur Minderung und Klärung des 

Schadens zu ergreifen (Schadenminderungspflicht).
• Führt eine Veränderung der in Versicherungsantrag und Police festgehaltenen erheb-

lichen Tatsachen zu einer Erhöhung des Risikos, besteht die Pflicht, dies der ERV 
un verzüglich mitzuteilen (Gefahrserhöhung).

Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsvertrag?
Der Vertrag beginnt und endet an dem im Versicherungsantrag und in der Police aufge-
führten Datum. Wurde ein Versicherungsnachweis oder eine provisorische Deckungszu-
sage abgegeben, gewährt die ERV ab dem darin festgesetzten Tag bis zur Zustellung 
der Police Versicherungsschutz.

Weshalb werden Personendaten bearbeitet, weitergegeben und aufbewahrt?
Welche Personendaten werden bearbeitet?
Die Datenerhebung und -bearbeitung dient dem Betrieb von Versicherungsgeschäften, 
dem Vertrieb, Verkauf, der Verwaltung, der Vermittlung von Produkten/Dienstleistun-
gen, der Risikoprüfung sowie der Abwicklung von Versicherungsverträgen und allen 
damit verbundenen Nebengeschäften.
Die Daten werden physisch und/oder elektronisch gemäss den Vorschriften des Gesetz-
gebers erhoben, bearbeitet, aufbewahrt und gelöscht. Daten, welche die Geschäfts-
korrespondenz betreffen, sind während mindestens 10 Jahren ab Vertragsauflösung 
und Schadendaten während mindestens 10 Jahren nach Erledigung des Schadenfalles 
aufzubewahren.
Im Wesentlichen werden folgende Datenkategorien bearbeitet: Interessentendaten, Kun -
den daten, Vertrags- und Schadendaten, Gesundheitsdaten, Daten von Geschädigten 
und Anspruchstellern sowie Inkassodaten.
Die ERV wird ermächtigt, alle diese Daten im erforderlichen Ausmass an Mit- und 
Rückversicherer, Amtsstellen, Versicherungsgesellschaften und -institutionen, zen-
trale Informationssysteme der Versicherungsgesellschaften, andere Einheiten der 
Unterneh mensgruppe, Kooperationspartner, Spitäler, Ärzte, externe Sachverständige 
und sonstige Beteiligte im In- und Ausland weiterzugeben sowie von all diesen Stellen 
Auskünfte einzuholen. Die Ermächtigung umfasst insbesondere die physische und/oder 
elektronische Datenaufbewahrung, die Verwendung der Daten für die Bestimmung der 
Prämie, für die Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Versicherungsfällen, für die 

Missbrauchsbekämpfung, für statistische Auswertungen sowie innerhalb der Unterneh-
mensgruppe einschliesslich Kooperationspartnern.

Was gilt es ausserdem zu beachten?
Massgebend bleibt in jedem Fall der konkrete Versicherungsvertrag.

Im Zweifelsfall gilt für die Auslegung und den Inhalt sämtlicher Dokumentationen aus-
schliesslich die deutsche Version der AVB.

ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN (AVB) E38                    

1  Spezielle Bestimmungen
Die Annullierungskosten-Versicherung ist nur gültig, wenn sie innerhalb von 8 Tagen 
nach Buchung abgeschlossen wird (Erstbestätigung des Vermieters). Chronisch 
Kranke haben sich unmittelbar vor der Buchung einer Reiseleistung ihre Reise-
fähigkeit in einem dann auszustellenden Arztzeugnis bestätigen zu lassen.

2 Versicherte Personen, Versicherungsnehmer
A Versichert sind alle Teilnehmer der im Antragsformular aufgeführten Gruppe. Pro 

Versicherungsabschluss können maximal zwei Personen als Gruppenleiter/-in ein-
gesetzt werden.

B Versicherungsnehmer ist die natürliche oder juristische Person, die mit der ERV 
einen Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Die Versicherung ist gültig 
a)  wenn der Versicherungsnehmer seinen zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz 

oder Liechtenstein hat;
b)  wenn der Versicherungsnehmer seinen zivilrechtlichen Wohnsitz nicht in der 

Schweiz oder Liechtenstein hat, sofern die Versicherung höchstens vier Mo nate 
dauert. In diesem Falle muss sich der Versicherungsnehmer bei Abschluss 
der Versicherung in der Schweiz oder Liechtenstein befinden.

3 Dauer der Versicherung
 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Abschluss der Versicherung und gilt 

bis zum Ende der versicherten Reiseleistung (maximale Dauer der Reiseleistung:  
62 Tage).

4 Versicherte Ereignisse
A Die ERV gewährt Versicherungsschutz, wenn die versicherte Person an der 

geplanten Reiseleistung nicht teilnehmen kann bzw. vorzeitig abbrechen muss 
infolge eines der nachgenannten Ereignisse:
a)  Schwere Krankheit, schwere Verletzung, schwere Schwangerschaftskompli-

kation oder Tod 
• einer versicherten Person, 
• einer mitreisenden Person,
• einer nicht mitreisenden Person, die dem/der Versicherten sehr nahe steht, 
• des Stellvertreters/der Stellvertreterin am Arbeitsplatz, sodass die Anwe-

senheit der versicherten Person dort unerlässlich ist;
b)  Streik (vorbehalten aktive Beteiligung) auf der geplanten Reiseroute im Aus-

land. Unruhen aller Art, Quarantäne, Epidemien oder Elementarereignisse an 
der Reisedestination, wenn diese das Leben und das Eigentum der versicher-
ten Person konkret gefährden;

c)  Schwere Beeinträchtigung des Eigentums der versicherten Person an ihrem 
Wohnort infolge Feuer-, Elementar-, Diebstahl- oder Wasserschadens und wenn 
deshalb ihre Anwesenheit zu Hause unerlässlich ist;

d)  wenn innerhalb der letzten 30 Tage vor der Abreise
• die versicherte Person unvorhersehbar bei einem neuen Arbeitgeber eine 

neue dauerhafte Arbeitsstelle im Angestelltenverhältnis antritt (Beförderungen 
usw. sind ausgeschlossen) oder

• der Arbeitsvertrag der versicherten Person ohne ihr eigenes Verschulden von 
ihrem Arbeitgeber gekündigt wird.

 In diesem Fall sind die Leistungen gemäss Ziff. 5 auf maximal CHF 10 000.– pro 
Ereignis begrenzt.

B Leidet die versicherte Person an einer chronischen Krankheit, ohne dass deswe-
gen die Reiseleistung bei dessen Buchung in Frage gestellt erscheint, so zahlt 
die ERV die entstehenden versicherten Kosten, wenn die Reiseleistung wegen 
schwerer akuter Verschlimmerung dieser Krankheit annulliert werden muss oder 
wenn als Folge der chronischen Krankheit der Tod eintritt (vorbehalten Ziff. 1). 

5 Versicherte Leistungen
A Bei Eintritt eines versicherten Ereignisses übernimmt die ERV

a)  die effektiv entstehenden resp. vertraglich geschuldeten Annullierungskosten 
(exkl. Bearbeitungsgebühren) der Reiseleistung, wenn der/die Gruppenleiter/-
in nicht daran teilnehmen kann und kein/e Ersatzleiter/-in gefunden werden 
kann;
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b)  die anteilsmässigen Annullierungskosten der Reiseleistung, wenn ein/e Teilneh -
mer/-in der Gruppe ausfällt;

c)  die anteilsmässigen Kosten der Reiseleistung bei vorzeitigem Abbruch. 
Diese Leistungen sind durch den Reiseleistungspreis bzw. die versicherte Summe 
begrenzt. Die maximale Versicherungssumme beträgt CHF 20 000.–.

B Folgende Skala kommt bei einer Annullierung zur Anwendung:
bis 6 Monate vor Mietbeginn  20%
6 bis 5 Monate vor Mietbeginn 40%
5 bis 4 Monate vor Mietbeginn 60%
4 bis 3 Monate vor Mietbeginn 80%
3 bis 0 Monate vor Mietbeginn 100%

6 Ausschlüsse
Nicht versichert sind Ereignisse,
a)  wenn der Leistungsträger (Reiseunternehmer, Vermieter, Veranstalter usw.) 

die vereinbarte Leistung absagt oder aus objektiven Gründen hätte absagen 
müssen.

b)  die bei Abschluss der Versicherung oder bei Buchung der Reiseleistung be-
reits eingetreten sind oder erkennbar waren. Vorbehalten bleibt Ziff. 4 B;

c)  wenn das Leiden, welches Anlass zur Annullierung gab, eine Komplikation oder 
Folge einer bei Versicherungsbeginn oder bei der Buchung der Reiseleistung 
bereits geplanten medizinischen Behandlung oder Operation war;

d)  wenn eine Krankheit oder die Folgen eines Unfalls, einer Operation oder eines 
medizinischen Eingriffs im Zeitpunkt der Reisebuchung bereits bestanden 
haben und bis zum Reisedatum nicht abgeheilt sind;

e)  die entstehen im Zusammenhang mit Krankheiten oder Unfällen, welche nicht 
zum Zeitpunkt des Auftretens von einem Arzt festgestellt und mittels eines 
Arztzeugnisses belegt worden sind;

f)  bei Annullierung bezüglich Ziff. 4 A a) ohne medizinische Indikation oder wenn 
das Arztzeugnis nicht zum Zeitpunkt der erstmöglichen Feststellung der 
Reiseunfähigkeit ausgestellt wurde oder durch eine telefonische Konsultation 
erwirkt wurde;

g)  wenn eine Annullierung infolge eines psychischen oder psychosomatischen 
Leidens
• nicht durch die Feststellung und in einem am Tag der Annullierung ausge-

stellten Attest eines psychiatrischen Facharztes begründet werden kann und
• von Personen im Angestelltenverhältnis nicht zusätzlich durch das Beibrin-

gen einer 100%-Abwesenheitsbestätigung des Arbeitgebers während der 
Dauer der ärztlich attestierten Reiseunfähigkeit begründet werden kann.

h)  bei welchen der/die Gutachter/-in (Experte, Arzt usw.), der Feststellungen über 
das Schadenereignis trifft, direkt begünstigt oder mit der versicherten Person 
verwandt bzw. verschwägert ist;

i)   die eine Folge behördlicher Verfügungen sind (Haft oder Ausreisesperre, 
Schlies  sung des Luftraums usw.);

k)  die eine Folge kriegerischer Ereignisse oder auf Terrorismus zurückzuführen 
sind;

l)   die sich ereignen anlässlich der Teilnahme an
• Wettkämpfen, Rennen, Rallyes oder Trainings mit Motorfahrzeugen oder 

Booten, 
• Wettkämpfen und Trainings im Zusammenhang mit Profisport oder einer 

Extremsportart,
• gewagten Handlungen (Verwegenheit), bei denen man sich wissentlich einer 

besonders grossen Gefahr aussetzt;
m)  die entstehen beim Lenken eines Motorfahrzeuges oder Bootes ohne den ge-

setzlich erforderlichen Führerausweis oder wenn die gesetzlich vorgeschrie-
bene Begleitperson fehlt;

n)  die verursacht werden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 
oder Unterlassen einer versicherten Person;

o)  verursacht durch den Einfluss von Alkohol, Drogen, Betäubungs- oder Arznei-
mitteln;

p)  die anlässlich der vorsätzlichen Begehung von Verbrechen und Vergehen und 
des Versuchs dazu entstehen;

q)  welche die versicherte Person im Zusammenhang mit Selbstmord, Selbstver-
stümmelung und dem Versuch dazu herbeiführt;

r)  die verursacht werden durch ionisierende Strahlen irgendwelcher Art, insbe-
sondere auch aus Atomkernumwandlungen;

s)  die im Zusammenhang mit Entführungen stehen.

7 Ansprüche gegenüber Dritten
A Ist die versicherte Person von einem haftpflichtigen Dritten oder dessen Versiche-

rer entschädigt worden, entfällt eine Vergütung aufgrund dieses Vertrages. Ist die 
ERV anstelle des Haftpflichtigen belangt worden, hat die versicherte Person ihre 
Haftpflichtansprüche bis zur Höhe der Aufwendungen der ERV abzutreten.

B Bei Mehrfachversicherung (freiwillige oder obligatorische Versicherung) erbringt 
die ERV ihre Leistungen subsidiär, es sei denn, die Versicherungsbedingungen 
des anderen Versicherers enthalten ebenfalls eine Subsidiärklausel. In diesem Fall 
sind die gesetzlichen Regelungen der Doppelversicherung anwendbar.

C Bestehen mehrere Versicherungen bei konzessionierten Gesellschaften, so wer-
den die Kosten gesamthaft nur einmal vergütet.

8 Pflichten im Schadenfall 
A Wenden Sie sich

•  im Schadenfall an den Schadendienst der ERV, Postfach, CH-4002 Basel, Tele-
fon +41 58 275 27 27, Fax +41 58 275 27 30, schaden@erv.ch

B Die versicherte/anspruchsberechtigte Person hat vor und nach dem Schadenfall 
alles zu unternehmen, was zur Abwendung oder Minderung und zur Klärung des 
Schadens beiträgt.

C Dem Versicherer
•  sind unverzüglich verlangte Auskünfte zu erteilen,
•  sind die notwendigen Dokumente einzureichen und
•  ist eine Zahlungsverbindung (IBAN des Bank- oder Postkontos) anzugeben – bei 

fehlender Zahlungsverbindung gehen die Überweisungsspesen von CHF 40.– 
zulasten der versicherten Person.

D Bei Erkrankung oder Unfall ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen; dieser ist über 
die Reisepläne zu orientieren und seinen Anordnungen ist Folge zu leisten. Die 
versicherte/anspruchsberechtigte Person hat die Ärzte, die sie behandelt haben, 
von der Schweigepflicht gegenüber der ERV zu entbinden.

E Bei schuldhafter Verletzung der Pflichten im Schadenfall ist der Versicherer be-
fugt, die Entschädigung um den Betrag zu kürzen, um den sie sich bei bedin-
gungsgemässem Verhalten vermindert hätte.

F Die Leistungspflicht des Versicherers entfällt, wenn
• vorsätzlich unwahre Angaben gemacht werden,
• Tatsachen verschwiegen werden oder
• die verlangten Pflichten (u.a. Polizeirapport, Tatbestandesaufnahme, Bestätigung 

und Quittungen) unterlassen werden,
wenn dadurch dem Versicherer ein Nachteil erwächst.

9 Weitere Bestimmungen
A Wird die Police per Post zugestellt, besteht die Möglichkeit, die Police innert 48 

Stunden nach Erhalt der Ausgabestelle zurückzusenden. Wird von diesem Recht 
nicht Gebrauch gemacht, gilt der Vertrag als zustande gekommen.

B Die Ansprüche verjähren 2 Jahre nach Eintritt eines Schadenfalles.
C Als Gerichtsstand steht der anspruchsberechtigten Person ausschliesslich ihr 

schwei zerischer Wohnsitz oder der Sitz der ERV, Basel, zur Verfügung.
D Von der ERV zu Unrecht bezogene Leistungen sind ihr samt den dadurch entstan-

denen Auslagen innert 30 Tagen zurückzuerstatten.
E Auf den Versicherungsvertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht, insbe-

sondere das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), anwendbar.
F Bei der Beurteilung, ob eine Reise in ein Land wegen Streiks, Unruhen, Krieg, 

Terroranschlägen, Epidemien usw. zumutbar ist oder nicht, sind grundsätzlich die 
geltenden Empfehlungen der schweizerischen Behörden massgebend. Es sind 
dies in erster Linie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) sowie das Bundesamt für Gesundheit (BAG).

G Adressänderungen sind der ERV unverzüglich zu melden. Bei Unzustellbarkeit des 
Versicherungsvertrages oder der Prämienrechnung ruht die Leistungspflicht des 
Versicherers bis zur vollständigen Zahlung der ausstehenden Prämie.

H Rechnungen der ERV sind innert 30 Tagen zu begleichen. Bei Mahnungen und 
Betreibungen stellt die ERV folgende Gebühren in Rechnung:
• gesetzliche Mahnung CHF 20.–,
• Einleitung einer Betreibung (zuzüglich amtlicher Betreibungs- und Gerichtskos-

ten) CHF 50.–,
• Löschung einer Betreibung CHF 80.– (die Löschung erfolgt nur, wenn alle Aus-

stände Beglichen sind.)
I Für Versicherungsabschlüsse nach Antritt der Reiseleistung gilt eine Karenzfrist 

von 24 Stunden für sämtliche Leistungen.
K Die ERV erbringt ihre Leistungen grundsätzlich in CHF. Für die Umrechnung von 

Fremdwährungen kommt der Wechselkurs des Tages zur Anwendung, an dem 
diese Kosten von der versicherten Person gezahlt wurden.

L Mit der Schadenzahlung durch die ERV tritt der Versicherungsnehmer seine For-
derung aus dem Versicherungsvertrag pauschal und automatisch an die ERV ab.

M Die ERV bietet nur insoweit Versicherungsschutz und ist nur insoweit bei Schaden-
forderungen oder sonstigen Begünstigungen haftbar, als diese keiner Sanktions-
verletzung oder Beschränkung der UN- Resolutionen und keiner Verletzung von 
Handels- oder Wirtschaftssanktionen der Schweiz, der Europäischen Union und 
den Vereinigten Staaten von Amerika entgegenstehen.

10 Glossar

A Annullierungskosten
Tritt der Reisende vom Vertrag zurück, so verliert der Reiseveranstalter den 
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Er kann jedoch eine angemessene 
Entschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem 
Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwen-
dungen sowie dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistun-
gen erwerben kann.

Ausland
Als Ausland gelten nicht die Schweiz und nicht das Land, in dem die versicherte 
Person einen ständigen Wohnsitz hat.

E Elementarereignis
Plötzliches, unvorhersehbares Naturereignis, welches Katastrophencharakter auf-
weist. Das schadenstiftende Ereignis wird dabei durch geologische oder meteo-
rologische Vorgänge ausgelöst.

Epidemie
Eine Epidemie ist eine im überdurchschnittlichen Masse örtlich und zeitlich be-
grenzt auftretende Infektionskrankheit, sofern sie eine Bedrohung für Leib und 
Leben darstellt.

Extremsport
Ausüben aussergewöhnlicher sportlicher Disziplinen, wobei der Betreffende 
höchsten physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt ist (z.B. Ironman 
Hawaii-Distanz).

G Grobe Fahrlässigkeit
 Grob fahrlässig handelt, wer eine elementare Vorsichtspflicht verletzt, deren Be-

achtung sich jedem verständigen Menschen in der gleichen Lage aufdrängt.

K Krankheit
Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen 
Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalles ist und die eine medizinische Unter-
suchung oder Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.



R Reiseleistung
Als Reiseleistungen gelten beispielsweise die Buchung eines Hotelzimmers, einer 
Ferienwohnung und/oder einer Gruppenunterkunft. Kein Bestandteil der Reiseleis-
tung sind Kurtaxen, Heiz- und Nebenkosten sowie Lebensmittel, welche längere 
Haltbarkeitsdaten aufweisen (z.B. Teigwaren, Reis, Tiefkühlprodukte).

S Schweiz
Unter den Geltungsbereich Schweiz fallen die Schweiz und das Fürstentum Liech-
tenstein.

T Terrorismus
Als Terrorismus gilt jede Gewalthandlung oder Gewaltandrohung zur Erreichung 
politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele. Die Gewalt-
handlung oder die Gewaltandrohung ist geeignet, Angst oder Schrecken in der 
Bevölkerung oder Teilen davon zu verbreiten oder auf eine Regierung oder staat-
liche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

U Unfall
Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines unge-
wöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträch-
tigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod 
zur Folge hat.

Unruhen aller Art
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen anlässlich von Zusammenrottung, 
Krawall oder Tumult.
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